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107te öffentliche Sitzung der 2 . Kammer .

( Schluß .)

Mathy . Nochmals die Gründe zu wiederholen , welche

dem Wunsche auf Einführung der Kapitalstcuer zur Seile

stehen , nochmals die Einwendungen zu widerlegen , die heute

dagegen erhoben wurden , kann mir nicht einfallen . Wenn

ich die Diskussion um einige Augenblicke verlängere, so ge¬
schieht eS nur , um meine Freude über den Gang der heuti¬

gen Verhandlung auSzusprcchen . Ich sage meine Freude ,

denn wenn ich die heutige Diskussion mit den früheren

vergleiche , so ist ein Fortschritt des allgemeinen RechtSgesühlS
bemerkbar und jedem Auge sichtbar . Während die^ früheren
Kammern und ihre Budgeicommissionen jeweils ähnliche

Anträge ablehnten , entweder gar nicht beriethen , oder zur

Tagesordnung gingen , hat sich die gegenwärtige Kammer

mit großer Theilnahme und Aufmerksamkeit mit der wichti¬

gen Sache beschäftigt ; dies aber ist ein Fortschritt des all¬

gemeinen RechtSgesühlS , um so mehr , als sich keine einzige

Stimme gegen die Gerechtigkeit einer Kapitalsteuer erhoben

hat , oder behauptete , es sei gerecht , einen Eiukommeiis -

zwcig steuerfrei zu lassen , während alle übrigen belastet sind.

Da ich mich ferner auch dem Abg . JunghannS anschließe ,
die Mittheilung an die Regierung aus eine allgemeine

Bitte zu beschränken , ohne in Eiuzelnhciten ci 'izugehcn , so

kann ich mich um so leichter der Mühe überheben , die

vorgebrachtcn Einwendungen noch weiter zu beleuchten ,
als dies von meinem Vorgänger bereits geschehen ist.

Dem Abg . Regenauer danke ich für seine Kritik , denn

sie kann nur dazu dienen , die Wahrheit noch klarer anö

Licht zu stellen . Wer sie lieSt und sich die Mühe nimmt ,

sie niit dem Berichte zu vergleichen , der wird finden , daß

sie beredter ist in Demjenigen , was sie verschwieg , alS in

Demjenigen , waS sie jagte . Gerade daß die Kapitalsteuir
in unserem System nur vergessen wurde , daß sie zur

Vervollständigung deö Systems , wenn cs auf Gerechtigkeit
Anspruch machen will , gehört , dieses wichtigste Moment

hat der Abg . Regenauer übergangen . Er hat zwar gesagt
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— und er ist hierin seiner früheren Ueberzeugung nicht
untren geworden , ob er sie gleich einigermaßen modisizirt
und in eine mildere Form gekleidet hat , — daß die Kapi¬
talsteuer etwa alS Nochsteuer zweckmäßig wäre , und als
solche im Jahr 1820 in Württemberg eingeführl worden
sei, zu derselben Zeit , wo bei uns die Klassensteuer einge .
führt wurde . In Württemberg wurde damals auch die
Besoldungssteuer eingeführt , weil man jedeS Einkommen
gleichmäßig beiziehen wollte ; bei uns hat man dagegen das
Einkommen an Zinsen damals übersehen , indessen ist es
immer noch Zeit , das Versäumte nachruholen . Ter Vor¬
trag des Abg . Rettig hat keinen angenehmen Eindruck auf
miech gemacht , und zwar nieht um Meinetwillen , sondern
um Seinetwillen . Er hat Behauptungen ausgestellt , die
sein Nachbar wohl nicht lheilen wird , so unter Anderm die
Behauptung , daß die vorgeschlagene Kapitalsteuer den
Grundstock augreife und nicht die Rente . Wenn er ferner
ein lateinisches Wort in den Saal geworfen hat , welches
daun als Maus , Kaninchen und Mammuth wiederkehrte ,
so fühle ich mich bei seinem Vortrag versucht , jenen Sah
umzukehren und von ihm zu sagen : I^arlurirint mures ,
nascetur ridiculus moiis ! „ Ja , ein lächerlicher Berg , der ,
wenn man ihn mit prüfendem Blick betrachtet , zerplatzt
und in Wind aufgeht . " Wenn man eine Maßregel als I
gerecht erkennt , sie aber nicht will und nicht eingeführt |
wünscht , dann wirft man sich auf Nebendinge , man hilft
sich mit Sophismen , d . h . mit Argumenten , die ent¬
weder an sich wahr sind , aber falsch bezogen werden , oder
solche, die an sich unrichtig , aber mit einem Schein von
Wahrheit umgeben sind : Die Absicht , in der man sich
solcher Sophismen bedient , will ich nicht verdächtigen . Man
will eben die Hauptsache nicht , und deßbalb erhebt man
Einwendungen , welche nur Nebenumstände treffen . Darum
hat man von Verationen , von doppelter Besteuerung , von
Auswanderung der Kapitalisten gesprochen , und ich bemerke
in dieser Hinsicht dem Abg . Regenauer , daß wenn , wie er
sagt , nicht die Kapitalisten , sondern nur die Kapitalien
auSwandern , dies hinsichtlich der Steuer keinen Unterschied
macht , da auch die im Auslande befindlichen Kapitalien
besteuert werden sollen . Ich sage nochmals , daß alle diese
Einwendungen nur Nebenumstände und nicht die Sache
selbst betreffen , daß sie gegen alle übrigen Abgaben in hö¬
herem Grade als gegen die Kapitalsteuer gelten . Der Satz , daß
es gerecht sei , das Zinseinkommen zu besteuern , steht fest,
und darum allein handelt eS sich. In der Thatsache , daß auch
bezüglich auf die Beiträge der Kapitalisten die Gerechtigkeit
befriedigt wird , liegt eine moralische Wirkung , die allerdings
hoch und höher anzuschlagen ist , als selbst eine höhere
Steuer . Wenn ich nun dem Antrag deö Abg . Junghannö

zustimme , so würde ich allerdings gern , wie mein Freund
vor mir , die gleichzeitige Aufhebung einer andern Steuer
mit in Antrag gebracht haben ; wir wollen die Steuerlast
im Ganzen nicht vergrößern . Wir wollen nicht , daß mehr
erhoben werde , als nach dem jetzigen Bedarf uothwendig
ist, allein wir wollen , daß das , was zu erheben ist , ge¬
recht verthellt werde . Kommt die Zeit , wo eine Erhöhung
eintrctcn muß , so wird dann nicht bloß der Persönliche Ver¬
dienst des Arbeiters allein , sonder » auch der Kapitalist an
dieser Steuererhöhung Theil nehmen müssen . Ich stehe in¬
dessen von einem solchen Zusatz ab , indem dann , wenn ein
Gesetz hierüber beralhen wird , es immer noch Zeit genug
ist , entweder durch Anträge bei Berathung des Budgets ,
oder durch andere , wirksame veifassungsmäßige Schritte
dafür zu sorgen , daß nickt eine Erhöhung allein , sondern eine
gerechtere Vertheilung eintrete . Der von dem Abg . Dahmen
angeführte Grund , daß die von dem Staate gesuchten
Kapitalien nur unter lästigeren Bedingungen zu haben
seyn werden , wenn eine Kapitalsteuer eingeführt ist , alS
ohne diese Steuer , ist ein solcher, der sich allerdings hören
läßt , der auch oft angeführt wird , dem aber die Erfah¬
rung widerspricht . Ich will hierbei nur an ein Beispiel
aus dem vorigen Jabr erinnern . Zu derselben Zeit wo
Sir Robert Peel in England die Einkommensteuer ein -
sührte , nahm er eine Zinsreduktion der 3 ' / - pEk . vor .
Eine mäßige Kapitalsteuer wird der Regierung nie lästigere
Bedingungen herbeiführen , die übrigen Verhältnisse gleich¬
gesetzt, als wenn diese Steuer niecht bestünde . Ich beschränke
mich auf diese wenigen Bemerkungen , und hoffe, daß die
Kammer dieses Mal gerechter als die früheren , und mit
vollem Bewußtseyn der Gerechtigkeit , dem allgemeinen An¬
trag der Motion ihre Zustimmung geben werde .

Der Präsident schließt hierauf die Diskussion .
Auf den Antrag des Abg . Sander beschließt die Kam¬

mer , über die Frage abzustimmen : Soll die Regierung in
einer Adresse gebeten werden , der Kammer einen Gesetzent¬
wurf über die Einführung einer Kapitalsteuer gegen gleich¬
zeitige Aufhebung oder Herabsetzung einer andern Steuer
vorzulegen ? Die Frage wird mit 29 gegen 27 Stimmen
bejaht .

Weizel und Schaaff erklären zu Protokoll , daß viele
Mitglieder diese Frage mit Ja beantwortet haben würden ,
wenn sie ohne den Zusatz wegen gleichzeitiger Minderung
oder Aufhebung einer andern Steuer gestellt worden wäre .

Endlich frägl der Präsident die Kammer noch , ob , nach
dem Antrag des Abg . JunghannS , alle weitcren Detailbe¬
stimmungen in der Adresse wegbleiben sollen Auch diese
Frage wird bejaht , womit dieser Gegenstand erledigt ist.

Schluß der Sitzung .

*
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1 ( ) 8te öff entlichc Sitzung der 2 . Kammer . I

Karlsruhe , den 13 . Juli 1811 . Unter dem Borsitze
des Präsidenten Bekk . Auf der Regierungsbank Siaats -

rath Iolly und Miiiisterialrath v . I a g e m a n n .

Folgende Eingaben werden vorgelcgt :
Durch den Abg . Richter : Bitte des Albin Grau von

Etembach , die Verwerfung der zum dritten Mal auf ihn
gefallenen Bürgcrmcisterwahl betr .

Durch den Abg . Lang : Bitte des Wasenmcisters I . F .
Karle von Neckarbischofshcim , Entziehung der Wascnge -

rechtigkeit betr .
Durch den P r ä si d e n t e n : Bitte der Gemeinden Denkin -

gen , Jlmcnsce , Altheim : c . um authentische Interpretation
dcS Z. 79 des Volksschulgesetzes .

Die Tagesordnung führt . hieraufzu der Erstattung von Be¬

richten der Zollkommission durch den Abg . Bas¬
sermann :

1 . lieber das provisorische Gesetz vom 19 . Juni d . I .
die mit den Vcreinsregieruugcn verabredeten Abänderungen
in den Eingangözollsätzen für Eisen und Stahl , nach wel¬

chem Roheisen 35 kr . Eingangs - und 26 '/ » kr . an Ausgangs -

zoll bezahlt , geschmiedetes und gewalztes Eisen aber nur
einen Eingangszoll von 2 fl . 27 ' / , kr . , resp . -1 fl . 22 '/ , fr .
und fa ^ onirtes Eisen in Stäben 5 fl . 15 kr . bezahlt .

Die Commission beantragt die unveränderte Annahme
des Gesetzes , zugleich Berathung in abgekürzter Form .

Gott schall freut sich im Interesse der bisher so ge¬
drückten Eisenindustrie und im Interesse des ganzen Vater¬
landes , daß das fragliche Rohprodukt wieder aus unserm
Boden gewonnen werden kann , ohne daß zu befürchten
wäre , diese Industrie möchte je zu Grunde gehen , und hofft ,
die bisher dem deutschen Gcwerbfleiß entgegenstehende
Schranke möge einmal dadurch gebrochen seyn .

Der Antrag wird einstimmig angenommen .
2 . lieber das provisorische Gesetz , die Eingangszollsätze

vom ausländischen Zucker und Syrup und den Steuersatz
vom Rübcnrohzucker für die Periode vom 1 . Sept . 1811/17
betr . , welches für den ausländischen Zucker und Syrup
die Fortdauer der bisherigen Eingangszollsätzc und nach
Maßgabe der Uebercinkunft mit den Zollvereinöregierungen ,
nach welcher die Steuer von Rübenzucker in keinem Fall
unter den Betrag von 20 pCt . des Zollsatzes für aus¬
ländischen zum Versieben eingehenden Rohzuckers gestellt
werden darf — jene auf 1 fl . 15 kr . ( 20pCr . von 8 fl . 15 kr .) !
bestimmt .

Goll stellt den Antrag , die Regierung zu bitten , eö
noch 1 —5 Jahre bei dem alten Zollansatz zu belassen .

Welcher erkennt zwar an , daß die Regierung durch
den Vertrag gebunden sei , hält aber dennoch die Besteue¬
rung für eine tadelnSwerthe und würde im Interesse der

Billigkeit lieber gesehen haben , daß man diese noch auf so
schwachen Füßen stehende Industrie , statt sie vollends nieder

zu drücken , zu begünstigen gesucht hätte , besonders auch im

Hinblick auf die dabei sehr beiheiligtc Landwirthschaft .
R e g e n a u c r widerspricht , daß die Gesetzgebung an dem

Niedergehen der Zuckerindustrie Schuld trage — dieß seien
Verhältnisse , die durch höheren Schutzzoll nicht hätten be¬

seitigt werden können . Ilebrigens habe diese Maare ,
bei einem Werth von l5 fl . per Zentner , einen Schutzzoll
von 7 fl. , also ungefähr 50 pCt .

Knapp bedauert ebenfalls , daß man früher diese In¬
dustrie ermuntert habe , und ihr jetzt den Herzstoß geben
wolle , und schlägt vor , den Rübenzuckersabriken aus Staats¬
mitteln eine Entschädigung für die höhere Steuer zu geben .

Mcz kann die hier vorgeschlagenc Eleuercrhöhung um
so weniger billtgen , alS er gar wohl anerkennt , daß der
betreffende Industriezweig bei uns schon an und für sich
in einer mißlichen Lage sich befindet , welche er bei seinem
Entstehen vorauSgeseben , und dcßwegen nie ein sehr eifriger
Freund desselben gewesen . Dagegen bekennt er sich , alsein
Freund der Industrie im Allgemeinen , zu der festen Ueber -

zeugung , daß sie , gut und human betrieben und richtig
beschützt, unserm nähern und weitern Vaterlande Wohl¬
stand und Kraft bringen werde ; er schließt sich vollkommen
demjenigen an , waS sein Freund Gottschalk in Betreff deS
Eisenzollgesetzcs gesagt hat , und freut sich mit ihm , daß es
doch ein Mal für diesen Industriezweig zu gesunden ! An¬
sichten in Betreff seiner Besteuerung gekommen ist.

Hierauf wird der Antrag deS Abg . Goll abgelehnt , von
dem des Abg . Knapp , als nicht unterstützt , Umgang ge¬
nommen und das ganze Gesetz bei namentlicher Abstimmung
angenommen .

Die Tagesordnung führt hierauf zur Diskussion
deS Commissionsberichts über den Entwurf des Ein -
führungsedikts zum Strafgesetz ; erstattet von
dem Abgeordneten Weizel .

Der § . 1 läßt den Tag , an welchem das Strafgesetz¬
buch in Wirksamkeit treten soll , ausgesetzt , weil dasselbe
zur Zeit von beiden Kammern noch nicht angenommen ist.

In der Commission wurde aber der Antrag gestellt , dem
! Paragraphen folgende Fassung zu geben :

„ Das Strafgesetzbuch tritt gleichzeitig
mit der Strafprozeßordnung in Wirk¬
samkeit . "
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Zur Begründung dieses Antrags wurde bemerkt , daß eS
bedenklich erscheine , das Strafgesetzbuch , welches dem
Richter einen bedeutenden Spielraum in Ausmessung der
Strafen zugestehe , einzuführcn , ohne die Garantien , welche
der Entwurf der neuen Strafprozcßordnung dem Ange¬
klagten darbiete , daß cs aber immerhin möglich wäre ,
daß der Strafprozeß , da er in den Bcrathnngen noch nicht
so weit vorangerückt sei , als das Strafgesetz , nicht so
bald eingcführt werden könnte , wodurch bei dem fetzt be¬
stehenden Verfahren der Angeklagte allzusehr dem Rich¬
ter preisgegcben wäre .

Eine Minorität der Commission trat auch diesem
Anträge bei . Die Majorität dagegen entschied sich
für den Entwurf der Regierung .

Es ist gar nicht zu verkennen , daß der dem ganzen Sy¬
stem des Entwurfs zu Grunde liegende Gedanke , die Stra¬
fen durch ihre relative Unbestimmtheit so zu normiren , daß
sie im einzelnen Falle dem Grade der Verschuldung ent¬
sprechen , — nur dann sich wird gehörig verwirklichen las¬
sen , wenn dem Richter die vollständigste Gelegenheit ge¬
geben wird , nicht bloß die That selbst und ihre objektive
Schädlichkeit für die allgemeine Rechtsordnung genau ken¬
nen zu lernen , sondern namentlich auch alle Beziehungen
des Thäters zu derselben , die Höhe der verbrecherischen
Willensstimmung und alle einwirkenden Nebenumstände ,
damit er im Stande sei , die Strafschärfungs - und Mil¬

derungsgründe , so wie die Straferhöhungs - und Min -

dcrungsgründe bei Ausmessung der Strafe genau zu erwä¬
gen . Dicß wird aber vollständig nur erreicht werden kön¬
nen durch die in der St '

rafprozeßordnung gewährte M ü n d -
lichkeit des Verfahrens . Nur dann , wenn er durch
unmittelbare Auffassung aller thatsächlichen Verhält¬
nisse eines Falls die Größe der Verschuldung zu erkennen

vermag , wird er auch von seinem Ermessen in Bezug auf
die Anwendung der unbestimmten Strafen einen richtigen
Gebrauch machen können .

Die Majorität wünscht daher auch dringend , daß ,
wo immer möglich , die Strafprozeßordnung gleichzeitig
mit dem Strafgesetzbuch in ' s Leben treten möge , und sie
gibt sich der zuversichtlichen Hoffnung hin , daß es dem
ernsten und kräftigen Bestreben aller Faktoren der Gesetz¬
gebung wohl gelingen werde , noch auf diesem Landtage
daö Werk zu vollenden . Sie glaubt aber nicht , daß man
den Eintritt der Wirksamkeit des Serafgesetzes abhän¬
gig machen soll von jenem der Strafprozeßordnung , indem
sie für unverkennbar hält , daß durch Einführung des Straf¬
gesetzbuchs der Rechtszustand im Verhältniß zu dem jetzt
nach dem Strafedikte von 1808 bestehenden wesentlich

verbessert würde . Eine solche — wenn auch nur theilweise
— Verbesserung unserer Strafrechtspflege sollte man aber
nicht zurückweisen , wenn nicht auch die Strafprozcßordnung
zugleich in Wirksamkeit tritt . Man muß bedenken , daß ,
wenn auch die letztere auf diesem Landtage noch vollständig
bcrathen wird , die Einführung derselben und der mit ihr
in nothwcndigem Zusammenhang stehenden Gerichtsverfas¬
sung noch viele Vorarbeiten und organische Einrichtungen
erfordert , die auch bei der größten Anstrengung von Sei¬
ten aller hiebei betheiligten Staatsbehörden voraussichtlich
in kurzer Zeit nicht werden in ' s Leben gerufen werden
können .

Die Majorität glaubt , daß die Staatsregierung , welche
die Entwürfe der Strafprozeßordnung und Gerichtsverfas¬
sung vorlegte , Alles aufbieten werde , um auch dieselben ,
da sie das eine Stadium der ständischen Berathungcn
schon durchlaufen haben , so bald in gesetzliche Kraft tre¬
ten lassen zu können , als dieß den Umständen nach mög¬
lich ist.

Hecker stellt den Antrag der Minorität , und macht
dafür geltend , weil das ganze Strafgesetzbuch dem richter¬
lichen Ermessen sowohl in Bemessung der Strafen , alS
auch rücksichtlich des subjektiven Tbaibestandes einen un¬
endlichen Spielraum lasse und dieses Ermessen nur dann ,
approrimativ wenigstens , der Wahrheit nahe kommen könne ,
wenn das ganze Drama sich vor dem Rick' ter in der öffent¬
lichen und mündlichen Verhandlung entwickelt . Eben so
verlange die nothwendige Controle dcS Richters durch die
Oeffentlichkeit , so wie die gegenseitigen Beziehungen beider
Gesetze , eine gleichzeitige Einführung .

Staatsrath Jolly . So aufrichtig er auch wünscht , daß
der Strafprozeß zu Stande komme, und zugleich mit dem
Strafgesetzbuch publisirt werden könne , so möchte er dpch
dem Antrag des Redners vor ihm keine Folge geben ,
d . h . die Wirksamkeit des Strafgesetzbuches nicht schlechthin
durch die Verkündigung des Strafprozesses bedingt sehen ;
ein Mal , weil die Aufgabe , welche durch die neuen Gesetze
den Richtern gegeben wird , eine viel zu umfassende sei , um
sie beide zugleich gründlich studiren , ihren Geist durch¬
dringen und gehörig anwenden zu können ; und dann ,
weil der Strafprozeß nicht in 's Leben gerufen werden könne ,
ohne die durch die Gerichtsverfassung vorgeschlagenen or¬
ganischen Aenderungen , welche unmöglich daö Werk einer
ganz kurzen Zeit sehn könnten . — AuS diesen Gründen
will er keine gleichzeitige Einführung beider , aber auch
keine Verzögerung deS mit so großen Vorzügen ausge¬
rüsteten Strafgesetzes . Er gibt zwar zu, daß dasselbe durch
das öffentliche und mündliche Verfahren der neuen Prozeß -
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ordnung besondere Garantien erhalte , kann dagegen aber

nicht einsehcn , warum , wenn man nicht gleichzeitig Alles

erreichen könne , der gewisse Vortheil unrerdcssen nicht erreicht

werden wolle . Der Redner führt daö Beispiel deutscher Nach¬

barstaaten für feine Ansicht an , wo Strafgesetzbücher ihre

Eanction erhalten hätten , ehe ein neuer Strafprozeß ein -

gcführt worden , so sehr man auch dessen Bedürfniß aner¬

kannt habe , und räth ferner , man sollte aus den angeführ¬

ten Gründen die beantragte Bestimmung nicht in daS

Gesetz anfnehmen , da sie möglicherweise auch in der ersten

Kammer Anstände finden dürfte , die am Ende dem gemein¬

schaftlichen Zweck schaden könnten .
Weller hält die Mündlichkeit und Oeffcntlichkeit des

neuen Strafverfahrens viel zu eng mit dem Stiafgesetz selbst

verbunden , und die dadurch gegebenen Garantien , sowohl für

die Ausmessung des richtigen Strafmaßes ( wie auch schon

der verewigte v . Rotteck früher erklärt habe , er werde für

die Einführung deS ueuoi Strafgesetzbuches , besonders we¬

gen dessen Bestimmungen über den Hochverrath und der

deßfalls angedrohten Strafen , nimmermehr stimmen , wenn

nicht zugleich die Oeffentlichkrit und Mündlichkeit des Ver¬

fahrens in ' S Leben trete ) , als für die Gerechtigkeit des

Urtheils selbst, unumgänglich nothwendig . Er hält es so¬

gar für gefährlich , indem einerseits das Strafgesetz einge¬

führt , andererseits aber von der ersten Kammer die Oeffcnt¬

lichkeit und Mündlichkeit des Strafprozesses verworfen
werden könnte , und man so an das neue Gesetzbuch un¬

widerruflich gebunden würde , ohne die Garantien zu besitzen,

unter denen man es allein haben wolle . Die Schwierig¬
keit des Studiums beider Gesetze zugleich ist ihm nickt

von der Wichtigkeit , um deßhalb ein Gesctzbuck , von wel¬

chem die lebenslängliche Einsperrrung und das Leben eines

Bürgers abhängt , den Richtern ohne die gehörigen Garantien
in die Hände zu geben . Die großen Vorzüge , welche man von
dem Gesetzbuch rühme , anerkennt er nur als relative , von
den Garantien des neuen Verfahrens und der neuen Or¬

ganisation abhängige , ohne welche es in seinen Augen gar
keinen Werth hat . Um eine Garantie zu haben , daß das

Werk vollständig zu Stande gebracht , und nicht von einem

andern Hause verstümmelt werde , unterstützt er den Antrag
Hecker ' s mit dem weitern Wunsche der Beifügung deS

Gesetzes über die Gcrichtsorganisation .
v . I tz st e i n unterstützt gleichfalls den Antrag des Abg .

Hecker, fühlt sich aber zugleich verpflichtet , den Hrn Prä¬
sidenten des Justizministeriums an die früheren Verhand¬
lungen über das Strafgesetz ( von 1810 ) zu erinnern , wo
bei dem Anträge , daö Strafgesetz nicht eher zur Sprache

zu bringen , bis ein Gesetz über das Prozeßverfahren da

sei , der Hr . Regierungskommissär erklärt habe , daß man

in dem Einführungsedikt die nöthige Vorkehrung treffen
könne und werde . — Da der Redner das Strafgesetz

ohne die Prozeßordnung als ein verderbliches für das

Volk ansieht , so will er cS auch nicht für sich allein . Wem

eS überhaupt Ernst mit dem Studium der Gesetze ge¬

wesen , der habe seit Jahren Zeit genug dazu gehabt .

I u n g h a n n s wünschte zwar auch die gleichzeitige Ein¬

führung , wegen der Oeffentlichkcit und Mündlichkeit , sowie

auch wegen der Bestimmungen über den Indizienbeweis ;

sicht aber nicht ein , daß ein so enger Zusammenhang zwi¬

schen dem Strafgesetz und dem Strasproceß bestehe ; wenn

dieß auch bei einzelnen Bestimmungen , z . B . über den

Meineid , der Fall scyn sollte , würde sich durch eine Re¬

daktion helfen lassen . Das richterliche Ermessen sei durch

das Strafgesetz nicht schrankenlos gemacht , hinsichtlich deS

Minimums , sowie des Marimums seien ihm Grenzen ge¬

setzt . Nicht Bequemlichkeit der Richter könnte einen Grund

abgeben , die Strafprozeßordnung für jetzt noch nicht einzu¬

führen , sondern der Umstand , weil die Richter nicht im

Stande sein können , beide Gesetze zugleich auf eine ihrem

Geist entsprechende Weise zur Anwendung zu bnngen ;

die gleichzeitige Einführung sei deßhalb gegen daö Interesse

der Gerechtigkeit , sowie der Angeschuldigtcn . NebrigenS

wünsche ja die Regierung selbst die gleichzeitige Einfüh¬

rung , wolle nur nicht gehindert sein , wenn die Verhältnisse

eine gleichzeitige Verkündigung beider Gesetze nicht ge¬

statteten . Er stimmt deßhalb gegen den Antrag des Abg .

Hecker .
Sander sieht die unläugbar genaue Abhängigkeit , in

welcher beide Gesetze zu einander stehen , namentlich darin ,

daß dadurch dem richterlichen Ermessen ein weit größerer ,
und , wie sich Einige ausgedrückt , sogar willkürlicher Spiel¬

raum gelassen sei , er also nothwendig in der Lage sein

müsse , den Angeschuldigten vor sick zu sehen und nach der

Untersuchung , vor seinem Angesicht , auch daö gehörige

Maaß des Spielraums , den ihm das Gesetz gibt , an -

wcnden zu können , was zugleich auch schon in den For¬

derungen der Gerechtigkeit begründet liege . Die Bestim¬

mungen über den Indizienbeweis sind ihm aber der

Hauptgrund , warum er es nicht in die Möglichkeit der

Regierung legen will , das Strafgesetz ohne den Straf¬

prozeß einzuführen . Ein weiterer Hauptgrund dagegen

ist ihm aber , daß bei Annahme deS Strafgesetzes ohne
den Strafprozeß der Satz noch in Geltung wäre , daß
über jede That im Denunziationsweg eine Untersuchung

angeordnct werden könnte und müßte — und damit eine

der Hauptgrundlagen unseres Strafgesetzes und Straf -
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Prozesses in dieser Hinsicht rein in die Lnft gebaut wäre .
Ein Zeitraum von drei Jahren habe den Richtern bisher genug
Gelegenheit zum Studium der fraglichen Gesetze gege¬
ben unv gerade für das gründliche Studium derselben
sei die Gleichzeitigkeit beider geboten , — die Grundlagen
der Prozeßordnung seien ihnen ohnehin bekannt und die

Hauptsache lerne sich in der Praxis . Wenn durchaus
nicht beide Gesetze zusammen eingcführt werden sollten ,
so verlangt er jedenfalls die Einführung dcö Strafpro¬
zesses zuerst , indem der jetzige Zustand unserer Criminal »

gesetzgebung weit dringendere Verbesserungen im Straf¬
verfahren als in dem Strafrecht selbst erheische .

Staatsrath I o l l y wendet gegen den Abg . v . Jtzstcin
ein , daß nach seiner Ueberzeuzung die Kammer , wenn eö zur
Entscheidung gekommen wäre , sich damals gewiß entschlossen
haben würde , daS Strafgesetz auch ohne Strafprozeß
einstweilen ins Leben zu führen — und kommt wieder¬

holt auf seine früher geltend gemachten Gründe zurück.
Trefurt gibt zwar die Nichtigkeit der Sander ' schen

Behauptung zu , daß das Strafverfahren dringender
einer Revision bedürfe , als das Strafrecht selbst ;
allein hier handle es sich nur darum , ob , da offenbar das

Strafverfahren mit den damit nothwcndig verbundenen
neuen Einrichtungen nicht so schnell gewährt werden
könnte , das Strafgesetz einstweilen allein eingeführt wer¬
den solle . Bei der großen Milde der neuen Strafgesetz¬
gebung , durch welche dem Richter nicht ein Spielraum
gegeben sei, vermöge dessen der Bürger härter behandelt
werden könnte , als cs nach bisherigen Gesetzen der Fall ,
sondern weil dieser Spielraum nur im Interesse der Hu¬
manität gegeben sei , scheint ihm die baldmöglichste Ein¬

führung des Strafgesetzes , auch ohne auf die Verbesse¬
rungen im Strafprozeß zu warten , völlig unbedenklich
und sogar wünschenswcrth , weil er das Bessere will , so
bald er es haben kann . Die Gefahr , welche man von
dem dem Richter gegebenen SpielraumJ

'
iberhaupt fürchte ,

kann er nicht finden , begreift auch nicht , wie der Redner
vor ihm , im Hinblick auf die Theorie von dem Indizien¬
beweis , eine Gefahr in der Voreinführung des neuen

Strafgesetzes findet — und stimmt für dessen unabhängige
Publication , weil er es , nicht bloß in Verbindung mit
der Strafprozeßordnung , sondern an und für sich schon
für einen Fortschritt und eine Verbesserung hält .

Welcker würde gegen seine Ueberzeugung sprechen ,
wenn er das Strafgesetz unabhängig von der Gerichts¬
verfassung und dem Strafprozeß für eine Wohlthat er¬
klären wollte ; und hat bloß darum für jenes gestimmt ,
weil er eingesehen , daß nur mit ihm die beiden andern

zu erhalten seien . Wenn er auch anerkennt , daß in dem
Strafgesetze sehr gründliche wissenschaftliche Kenntnisse
liegen , daß es sehr viele treffliche und , gegenüber von den
früheren , allzu harten Strafen , milde Bestimmungen ent¬
hält , so sind es doch zwei Punkte , vermöge deren er die
Verantwortlichkeit nicht über sich nehmen könnte , für ein
solches Gesetz zu stimmen , ohne die Garantien , daß cs so
angewcndct werde , wie cs der Geist desselben gebietet —
es sind Ließ : die große Unbestimmtheit der Strafen und
der große richterliche Spielraum , welcher ihm ohne die
Coinrole der Oeffentlichkcit und Mündlichkeit ein sehr be¬
denklicher wäre . Sein wichtigstes und bedeutendstes Be¬
denken faßt der Redner in Folgendem zusammen : Es ist
das heilige Allianzprinzip in diesem Gesetz , das in den
Nachbarstaaten vielleicht noch viel mehr darin ruht und
die Staats, ; rundsätzc in Beziehung auf politische Vergehen
verrückt hat . Wir haben so viel Ausnahmsgcsetze , so
viel Equivokes , indem die Begriffe von gewisse » Verbre¬
chen in einer Weise ausgestellt find , daß cs den juristi¬
schen Grundsätzen nicht entspricht und das Wesen dcS
Verbrechens selbst ungewiß und schwankend macht , wo¬
durch man nach den Prinzipien , die gerade herrschen , die
Leute ohne Weiteres fassen kann . Wir haben ferner eine
Reihe ven Sätzen in Beziehung auf diese Ausnahms¬
gcsetze , wo gegen den Angeklagten stets präsumirt und
der Grundsatz umgestoßcn wird , daß erst die volle Schuld
erwiesen werden muß , indem mau eben annimmt , der

Mensch lei dem Strafgesetz verfallen , wenn er nicht be¬
weisen kann , daß er Recht hat .

G .'gen die Behauptung des Abg . Trefurt , daß das
Gesetz durchgängig milde sei , wendet er ein , daß cs im

Gegentheil nicht bloß eine Reihe von Verbrechen ( Be¬

trug , Diebstahl ) härter strafe , als die frühere Ge¬

setzgebung , sondern auch eine Reihe ganz neuer Vergehen ,
oder solcher schaffe , die früher gar nicht eristirt bättcn ,
z . B . Eigenthumsbeschädigungen bei Gelegenheiten , wo eS

unruhig zugeht . Namentlich auch im Hinblick auf das
vor ein Paar Tagen verhandelte neue politische Vergehen ,
welches gegen alle Grundsätze der Jurisprudenz anstoße
und womit man geradezu dem konstitutionellen Leben zu
Leibe gehen zu wollen scheine — will er das neue

Gesetzbuch dem Richter nicht in die Hand geben ohne die
Garantie der Oeffentlichkcit und Mündlichkeit und der
einer bessern Gerichtsverfassung , und würde selbst bei der

Ueberzeugung , daß eine Verbesserung mit jenem bezweckt
würde , im Hinblick auf die andererseits stattfindendcn un -

juristischen und gefährlichen Verschlimmerungen , lieber in

Gottes Namen das Bestehende fortbestehen lassen .
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Weizel . So wünschenswert ^ cs auch sei , daß die
beiden fraglichen Gesetze zugleich in's Leben treten , so
lasse sich doch auch nicht verkennen , daß , nach der jetzigen
Lage der Dinge , die Hindernisse groß seien , die der
sofortigen Verkündigung beider Gesetze entgegcnstehen und
cs werde nicht bloö zu bedenken sein , ob es wünschens -
werth , sondern ob cs geboten sei , daß beide Gesetze zu¬
gleich in Wirksamkeit treten , und da er letzteres nicht an¬
erkennt , auch die Negierung selbst erklärt habe , sie wolle
den Strafprozeß bald möglichst in's Leben treten lassen ,
( — cs sei aber nicht so leicht , das Land von oben bis
unten umzuorganisiren —) und wenn endlich diese Gesetze
in der andern Kammer noch nicht ein Mal das parlamen¬
tarische Stadium durchlaufen haben , so räth er , man
sollte das Vertrauen der Negierung crwiedern und das
gebotene Gute annehmen .

Sander verzichtet auf die Abstimmung über seinen
Antrag , weil er in dem des Abg . Hecker seinen Zweck er¬
reicht sieht.

Der Antrag des Abg . Hecker „ daß das Strafgesetz
nicht anders als gleichzeitig mit dem Strafprozeß einge¬
führt werde, " wird hierauf bei der Abstimmung ange¬
nommen.

§ . 2 wird ohne Erinnerung nach dem Antrag der Com¬
mission angenommen. Er lautet :

„Mit dem nämlichen Tag treten die peinliche Gerichts¬
ordnung , die in dem achten Organisationsedikt vom 4 . April
1803 ( IV . , V . und VI . ) und dessen Erläuterungen und
Nachträgen enthaltenen Strafbestimmungen , so wie alle
andern gegenwärtig bestehenden Strafgesetze, oder in andern
Gesetzen oder Verordnungen enthaltenen Strafbestimmun¬
gen außer Wirksamkeit . "

8 . 3 enthält die von den Bestimmungen des § . 2 aus -
genommcnen ferner noch in Kraft bleibenden Gesetze und
Verordnungen, und wird nach dem Antrag der Commission
angenommen.

§ . 4 wird gestrichen .
§ § . 5 bis 8 werden gleichfalls angenommen.

(Schluß folgt.)

109te öffentliche Sitzung der 2. Kammer .
Karlsruhe , den 16 . Juli 1844 . Unter dem Vorsitze

des Präsidenten Bckk .
'

Auf der Negierungsbank : Finanz¬
minister v . Böckh , Geh . Referendär Ziegler und
Ministerialrath Frhr. v . Marsch all ; später : Generalau¬
ditorund Geh . Rath Vogel und Hauptmann v . Böckh .

Das Präsidium setzt die Kammer in Kenntniß von

, einer Mittheilung des Großherzogl. Finanzministeriums,
nach welchem wegen des Baues der neuen Reiter -
kaserne eine Position in das außerordent¬
liche Budget nachträglich ausgenommen werden
soll .

Die Tagesordnung führt hierauf zur Diskussion
des Berichts des Abg. v . Neubronn über die
Badanstaltcn .

Einnahme n .
Pachtzins deS Hauptpächters . 45,400 fl.
Ertrag aus Grundstücken . 950 „

„ des Armcnbads . 1,338 „
„ der Haudelöbuden . . . . . . . 3,865 „
„ der Dampfbäder . 600 „
„ der Trinkhalle . . 2,300 „

Verschiedene und zufällige Einnahmen . . . 250 „
54,703 fl.

welche , ohne weitere Erinnerung, nach dem Anträge der
Commission angenommen werden .

Ausgaben .
§ . 1 . Auf Gebäude zur gewöhnlichen Unterhaltung und

den gewöhnlichen Neubauten . 5,000 fl .
Die Summe wird genehmigt.

Fauth wünscht , daß für die in nicht zu großer Ent¬
fernung von Baden liegende Ruine Iburg etwas gethan
werden möchte.

8 . 2 . Auf Anlagen und Wege zur gewöhnlichen Unter¬
haltung und Neubauten.

Hier stellt die Commission , obgleich nicht verkennend ,
daß an einen derartigen Curort bedeutende Ansprüche an
Schönheit und Annehmlichkeit solcher Anlagen gemacht
werden, gleichwohl den Antrag : die Positionjanf 4,000 fl.
zu ermäßigen , indem die Anlagen bei Baden und dessen
Umgebungen in Folge der seitherigen alljährigen Ver¬
wendungen in einem Zustande sind , daß mit jährlichen
4,000 fl . für die nächste Zukunft wohl auszukommen sein
dürfte , und weist dabei auf die unter § . 7 beantragte
Verwendung auf kleinere Bäder hin .

Im Gegensatz zu den Erklärungen des Hrn . Regierungs -
commiffärs Frhr. v . Marsch all und des Abg . Jörg er
(welcher namentlich geltend zu machen sucht , daß von den
verlangten 5,000 fl . bereits fast 4,800 fl . ausgegeben sind),
so wie Trefurt , Schaaff und Metzger , spricht sich
die Ansicht der Commission durch den Berichterstatter, so¬
wie durch die Abg. v . Jtzstein und Mez aus , welcher
naiwentlich erklärt , daß wenn auch von der geforderten
Summe der größte Theil schon ausgegeben sei , ihn dies
doch nicht bestimmen könne , mehr zu verwilligen , als die
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Commission beantrage; man solle eben nicht ausgeben
wollen , ehe man Geld habe , — überhaupt müsse von der
großen Summe , welche jährlich der Stadt Baden zu gut
komme , künftig ein Theil auch den anderen Bädern des
Landes zufließcn .

Bei der Abstimmung wird der CommissionSantrag an¬
genommen .

§ . 3 . Für das Freibad . 4,000 fl.
8. 4. Für den Betrieb der Trinkhalle . . 2,300 fl .

Hiebei spricht die Commission die Erwartung aus , daß
durch zweckmäßige Einrichtung sich , wie auch in der Re-
gierungS -Vorlage gesagt , die Anstalt künftig ohne weitern
Zuschuß erhalten wird .

§ . 5. Für öffentliche Belustigungen (Theater) 2,000 fl.
§ . 6 . Für Gcräthschaften und deren Unterhaltung 600 fl .
8 . 7 . Für andere inländische Badeorte sind gefordert

3,000 fl . nach dem früheren Budgetsatz, obgleich diese Summe
( s. Rechnungsnachweisungen ) für 1839 und 1840 nicht
vollständig verwendet wurde .

Tie Budgetcommission hat in jenem Bericht ihre , in
dieser Kammer nicht widersprochene Ansicht dahin geäußert ,
daß , wenn auch , was von der Regierung entgegen ge¬
halten wurde , die Fonds zu größeren Unternehmungen in
andern Badeorten nicht hinreichtcn , durch mancherlei klei¬
nere Anlagen und Verbesserungen Gelegenheit zu nützlicher
Verwendung zweifelsohne gegeben war ; sie ist noch jetzt
dieser Ansicht , und glaubt sogar , daß bei den vielfach in
dieser Kammer zu Gunsten mehrer kleinerer Badeorte nieder¬
gelegten Wünschen eine Erhöhung der fraglichen Position
ganz wohl am Platze sei .

Sie schlägt deßhalb der Kammer vor :
„ Die sub § . 7 für andere inländische Badeorte im

vorgelegten Budget aufgenommcnen 3000 fl . auf jährliche
7000 fl . zu erhöhen, "

wozu die Mittel r») in der oben sub . 8- 2 der Ausgaben
jährlich zu ersparenden 1000 fl . ; b ) in einer , aus der
Position 12 der Ausgaben ( zur Herstellung neuer Anlagen
und neuer Gebäude ) zu schöpfenden Summe von jährli¬
chen 3,000 fl . liegen .

Nach Bestreitung aller gewöhnlichen Ausgaben erübrigen
von der Gesammteinnahme noch jährliche 26,370 fl.
Nach der Begründung hoher Regierung zu § . 12 sollen
diese verwendet werden : a) um den Aufwand zu decken,
welchen die Amortisationskaffe zu Herstellung der Trink¬
halle vorgcschoffen hat. Die Schuld wird bis zum Schluß

der Budgetperiode von 1842 und 1843 auf etwas über
20,000 fl . ansteigcn ; b . um succcssiv eine Summe anzu -
sammeln , und verzinslich bei der Amortisationskasse anzu¬
legen , welche dem seiner Zeit von dem Pächter geleisteten
Kautionskapital von 34,000 fl . entspricht ; o. zu neuen
wünschenswerthen Verbesserungen , insbesondere Anlagen
und Wegherstellungen .

Werden nun von jener Summe jährliche 3,000 fl . , also
6,000 fl . , abgezogen und der Position 7 beigeschlagen , so
erübrigen für beide Jahre noch 46,740 fl . , welche sicher¬
lich zureichen , um die von der Negierung angegebenen
Zwecke zu erreichen , wenn man insbesondere erwägt, daß
der Vertrag mit dem jetzigen Hauptpächter erst im Jahre
1853 zu Ende geht , und daher zu Ansamntlung des Kau¬
tionskapitals noch hinreichend Gelegenheit gegeben ist, daß
ferner die neue Trinkhalle, die seit 1839 die Mittel des
Badfonds hauptsächlich in Anspruch nahm , beinahe voll¬
endet ist und keine bedeutende Verwendungen mehr erfor¬
dert, und wenn man endlich berücksichtigt , daß der Haupt¬
pächter nach bestehendem Vertrag jährlich 4,000 fl. zur
öffentlichen Verschönerung für den Kurort Baden zu ver¬
wenden hat.

Blanken Horn bedauert , daß sein früherer Antrag ,
15,000 fl . für die kleineren Bäder aufzunehmen , von der
Kammer nicht angenommen worden , weil er noch der Mei¬
nung ist , daß Baden mit einer jährlichen Verwendung
von 30,000^ sich begnügen dürfte , zu Gunsten der armen
kleineren Anstalten , welche Nichts für sich lhun könnten ;
er wiederholt seinen srühern Antrag mit namentlicher Hin¬
weisung auf Badcnweiler , welches er hauptsächlich der
Berücksichtigung empfiehlt.

Bissing bedauert gleichfalls , daß keine weitere Erhö¬
hung eingetreten ist , und stellt deßhalb den eventuellen
Antrag auf 10,000 fl . , indem er besonders von dem Stand¬
punkte der Verpflichtung für die leidende Menschheit die
Berücksichtigung der Armendäder , wo die Aermern ihre
Heilung suchen , empfiehlt ; er erwähnt namentlich Langen¬
brücken , und spricht den Wunsch anS , daß für die Erbau¬
ung eines bedeckten Gangs , von dortigem Kurhaus nach
der Trinkguelle , etwas gethan werden möchte .

Schaaff schließt sich den Wünschen hinsichtlich Baden¬
weiler und Langrnbrücken vollkommen an.

(Schluß folgt .)
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